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Beschreibung

der

Burgen Alt- und Neu-Rapperswil.





V o r w o r t.

Vor Zeiten ist wohl kein Theil des deutschen Reiches mit Kastellen, Burgen, Burgställen, Vesten,

Schlössern, oder wie jene Bauten des Mittelalters immer heissen, dichter besetzt gewesen, als das

südliche Alamannien. Die meisten sind zwar schon längst verschwunden ; ihr einstiges Dasein verräth
sich oft nur in wenigem von Gesträuch und Moos bedeckten Mauerwerk, oft nur in den Wällen und

Gräben, mit denen die Gebäude umzogen waren ja das Andenken mancher Burg hat sich nur noch

in der Benennung gewisser Oertlichkeiten, wie z. ß. Auf der Burg, Burgweg, Burghof, Burghalde,
Klus, Kastelen1), Tbiergarten 2) u. s.w. erhalten. Weder Sagen noch Geschichtsbücher melden uns
dann die Schicksale dieser Vesten und ihrer Besitzer.

Viele Burgen sind seit Jahrhunderlen nicht mehr bewohnt oder im Kriege ausgebrannt worden
und stehen verödet und in Trümmern da. An ihre Mauern, die hier stolz auf Berggipfeln sich

erheben, dort geisterhaft aus dunkelm Tannenwalde hervorschauen, knüpft der Landmann, der sie

Hagêrenhaus 3) oder Raubschloss nennt, mancherlei schauerliche Erzählungen, oft seine ganze
märchenhafte Kenntniss der Vorzeit.

Gering an Zahl sind die Burgen, die ihre innere und äussere Gestalt durch die Stürme der Zeit

gerettet haben. Sie sind es aber, die nebst den Kirchen für den Alterthumsforscher die werthvollsten

Denkmäler des Mittelalters bilden. Sie erscheinen nicht allein als sprechende Zeugen der kühn und wild

durchlebten Jugend frischer, thatkräftiger Geschlechter; es tritt in ihnen auch, wenn durch Reichthum

begünstigt die Wünsche des Erbauers sich frei entfalten konnten, das Leben und Streben jener Tage

von seiner gemüthlichen Seite uns klar vor Augen. Die Thürme, die Kapellen, die Hallen der Berg-
vesten und ihre ganze künstlerische Ausschmückung gewähren uns eine eben so treue Anschauung

der Zeit, welche die Kreuzzüge ausführte, als die Helden- und Minnegesänge und die Schilderungen

der alten Geschichtschreiber.

Forschen wir nach dem Ursprünge der Burgen unseres Landes, nach dem Zeiträume, in
welchem von alamannischer Hand die ersten festen Plätze angelegt wurden, und nach der anfänglichen

Form und Gestalt derselben, so müssen wir bedauern, dass wie auf so viele andere Fragen, welche

das öffentliche Leben oder den sittlichen Zustand betreffen, auch auf diese die Schriftwerke des

Mittelalters uns nur unbestimmte oder sparsame Antwort ertheilen.

Häufig wird angenommen, dass die Gründung der ältesten Vesten in den Gegenden zwischen

dem Rhein und den Alpen in das zehnte Jahrhundert falle, in die Zeit, als die Ungarn ihre Raub-



züge nach Deutschland eröffneten und sengend und mordend auch diesseits des Rheines erschienen.

Dass die Furcht vor diesen wilden Horden wirklich zur Erbauung von Burgen Veranlassung gab, ist
eine Thatsache, welche der Mönch Ekkehard in seiner bis auf das Jahr 970 fortgeführten Geschichte

von St. Gallen aufgezeichnet hat4). »Als die Bewohner des Klosters — so erzählt cr — von dem

Herannahen dieses furchtbaren Feindes (im J. 924) Kunde erhielten, rüsteten sie sich zu kräftiger
Gegenwehr, verfertigten aller Art Waffen und erbauten in grösster Eile an den Ufern des Sittern-
flusses auf einem steilen Hügel, der vorher mit Wald besetzt war, eine äusserst feste Burg, deren

Vertheidigung, unter Anführung des Abtes, die Beherztesten unter den Brüdern übernahmen. Die

jungen und greisen Geistlichen wurden in einer Wasserburg am jenseitigen Gestade des Bodensees,
welche die Angehörigen des Klosters mit dem grössten Eifer befestigt hatten, untergebracht, jedoch
ermahnt, während der Anwesenheit des Feindes ihre Sicherheit mehr den Kähnen als den Mauern
anzuvertrauen.<(

Derselbe Chronikschreiber meldet bei Erwähnung des Besuches Kaiser Konrad's I. (im J. 912),
dass die beiden Brüder Erchanger und Berchtold, welche Kaiser Arnolf als Kammerboten über
Alamannien gesetzt hatte, »schon viel früher", mithin am Ende des neunten Jahrhunderts eine Burg zu
Stammheim erbaut hätten 5), und führt zugleich eine andere Burg als schon bestehend auf, welche

Diepoltsburg biess. Die erstgenannte Burg wurde im Anfange des zehnten Jahrhunderts geschleift,
hat sich aber in einigem Gemäuer, in Wall und Graben bis auf den heutigen Tag erhalten.

Das meiste Licht über die Entstehungszeit unserer ältesten Burgen verbreiten einige Stellen in
der aus dem neunten Jahrhundert herslammenden aber auf alte Ueberlieferungen sich gründenden

Lebensgeschichte der irischen Glaubensbolen Gallus und Columban, welche um's Jahr 610 »von Ober-
Germanien her an den Limmalfluss kamen und dessen Lauf folgend zur Burg Zürich gelangten<( 6).

Im Fortgange der filrzählung geschieht mehrmals der Burg Arbon Erwähnung, wo die Missionare

eine christliche Gemeinde fanden. Die Burg war von einem Centgrafen des Arbongaues bewohnt,
welcher vom Herzoge, der zu Ueberlingen (Tburninga) sass, den Auftrag erhielt, durch seine Gauangehörigen

dem h. Gallus eine Zelle errichten zu lassen 7).

Es geht aus diesen Angaben bezüglich auf unsere Gegenden eine Thatsache hervor, welche für
die Rbcinufer längst als erwiesen gilt, dass der Burgenbau nicht als eine Erfindung germanischer

Kriegskunst, sondern als ein Vermiichtniss aus römischer Zeit zu betrachten ist; dass die Kunst, feste

Plätze anzulegen, so wie jede Errungenschaft höherer Gesittung, welche die neue Bevölkerung
allmälig entwickelt, in ihren ersten Keimen wenigstens auf römischer Grundlage ruht. Kastelle von
kleinerem und grösserem Umfange waren, wie bekannt, längs den Grenzen des Reiches, den

Heerstrassen entlang, an den Ufern und Uebergängen der Flüsse, auf Berghöhen, wo sie als Warten

dienten, unter römischer Herrschaft in grosser Zahl aufgeführt worden. Häufig bilden die Kastelle,
die vermöge ihrer Oertlichkeit eine weite Gegend beherrschen (z. B. im Limmatlhale), eine

zusammenhängende Kette, welche durch Feuersignale ein unvorhergesehenes Ereigniss, wie das Einbrechen

eines fremden Volkes über die Grenzen verkündigen und die Truppen in den verschiedenen Stationen zu
den Waffen rufen konnte. Nachdem die Alamannen Helvetien eingenommen und in den Besitz desselben

sich getheilt hatten, wählten die Führer des Volkes solche feste Oerter zu ihrem Wohnsitze, und es
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dauerte wohl nicht lange, bis sie zur Sicherung ihrer Macht, zum Schutze gegen äussere Feinde oder

gegen aufrührerische Untergebene, die römischen Festungswerke durch die noch übrig gebliebenen
römischen Provinzialen, oder, so gut es geschehen konnte, durch ihre eigenen Leute herstellen liessen.

8) Dass sie nach ihrer Besiegung durch die Franken Kastelle besassen, ist nach dem oben
Bemerkten ausser Zweifel. Wo immer in merowingischer Zeit ein Gaugraf als sesshaft erscheint, darf
man eine römische Festung voraussetzen. Die Gaugrafen des Thurgau's, von dem der Arbongau
einen Theil (Hunlari) bildet, haben sich zu Arbon angesiedelt, diejenigen des Zürichgaues auf der
römischen Burg zu Zürich, diejenigen des Aargau's auf Lenzburg9), die rätischen im Kastell zu Chur,
u. s. w. ,0) Bis zur Zeit der fränkischen Fürsten herab scheinen nur die herzoglichen Pfalzen oder
die Wohnsitze der Gau- und Centgrafen befestigt gewesen zu sein, sei es dass ein Verbot die

Errichtung solcher Schutzwehren Andern untersagte, oder dass der Aufwand, den dieselbe erforderte,
nur von den Mächtigsten im Volke bestritten werden konnte *'). Die Wohnungen der freien Leute
bestanden im Allgemeinen in Gehöften, die gegen die Angriffe der Räuber oder zur Abhaltung wilder

Thiere mit Zäunen oder Pfahlwerk umzogen waren. Bei der zunehmenden Entwickelung des

Lehenwesens mochte es solchen die den Häuptlingen am nächsten standen, die durch Reichlhum und

Ansehen sich hervorthaten, gestattet oder freigestellt sein, zu ihrem eigenen Schutze und zum Vor-
theile der Oberherrn auf ihren Besitzungen Vesten anzulegen. Zur Wahl des Ortes bestimmte auch

jetzt noch oft, wie die Lage aller ältesten Burgen beweist, das Vorhandensein römischer

Grundmauern, die von einem Bergkastelle oder Wartlhurme herrührten. Im Anfange des zehnten

Jahrhunderts, während der wiederholten Einfälle der Ungarn, von denen auch Alamannien mehrmals mit
Feuer und Schwert auf schreckliche Weise heimgesucht wurde, galt die Anlegung von Burgen als

ein Hauptrettungsmittel und wurde als eine Pflicht der Begüterten betrachtet i2). Eine nicht weniger

dringende Veranlassung zur Befestigung des Wohnsitzes hatte bei der gänzlichen Zerrüttung des

Reiches unler den spätem Karolingern die immer mehr überhandnehmende Selbsthülfe gegeben und

die aus den unaufhörlichen Fehden entspringende Unsicherheit des Eigenlhums. Im eilften Jahrhundert,

wo die Würde der Gaugrafen bereits erblich geworden war, nahmen die Dynastengeschlechter,

anfänglich zwar nur die weniger mächtigen, von den Stammburgen ihren Zunamen an, und gegen
das Ende desselben erscheint jedes gräfliche Geschlecht im Besitze einer, oft mehrerer Burgen.

Schon zur Zeit der letzten Karolinger begannen die Gaugrafen ihre Würde erblich zu machen, aber

erst im eilften Jahrhundert kam unter den Gewalthabern die Sitte auf, sich nach ihren Wohnsitzen

zu nennen. Das zwölfte und dreizehnte Jahrhundert ist die eigentliche Blütezeit des Burglebens.

Jetzt erheben sich in mannigfaltiger Form und Grösse auf den verschiedenen Erhöhungen eines und

desselben Hügelzuges in kurzem Zeiträume ganze Reihen von Bergvesten. Nicht nur die gräflichen

Familien, sondern auch ihr Hofstaat, ihre ganze Dienst- und Lehenmannschaft, von den Höchsten

des Reiches bis zum Ritterstande hinab, durch alle Gliederungen des Ranges, durch alle Stufen des

Besitzthumes, wohnen auf Burgen und nennen sich nach denselben. Im dreizehnten Jahrhundert ist

die unzählbare Menge von Burgen, die von allen Höhen emporslarren, eine eigentliche Plage des

Landes. Während der völligen Gesetzlosigkeit, in welche das Reich oftmals verfällt, benutzt der

gemeinere und höhere Adel den Schutz der Burgen, um von hier aus Streifzüge in die Umgegend zu






































































